
Übersicht der niedergelassenen Notare
in unserer Region

Alsdorf:
Ralf Krause
Hubertusstr. 23
52477 Alsdorf
Tel.: 02404 / 9441-0
E-Mail: info@notar-alsdorf.de

Erkelenz:
Christoph Binger
Kölner Str. 45
41812 Erkelenz
Tel.: 02431 / 6084
E-Mail: notar-binger@notarnet.de

Notariatsverwaltung Wachsmuth
Konrad-Adenauer-Platz 2
41812 Erkelenz
E-Mail: info@notar-puetzhoven.de
Tel.: 02431 / 8004-0

Gangelt:
Dr. Axel Warda
Luisenring 21
52538 Gangelt
Tel.: 02454 / 2208

Geilenkirchen:
Josef Christian Schippers
Haihover Str. 12
52511 Geilenkirchen
Tel.: 02451 / 9884-0
E-Mail: mail@notar-schippers.de

Heinsberg:
Dr. Manfred Schaal
Feldstr. 33a
52525 Heinsberg
Tel.: 02453 / 3819780
E-Mail: info@notar-schaal.de

Dr. Guido Perau
Gangolfusstr. 34
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 / 4044
E-Mail: notar.dr.perau@notarnet.de

Herzogenrath:
Bernd Rebach
Apolloniastr. 1
52134 Herzogenrath
Tel.: 02406 / 3075
E-Mail: Bernd.rebach@t-online.de

Hückelhoven:
Helmut Neußer
Haagstr. 5
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 / 8085
E-Mail:notar-neusser@notarnet.de

Jülich:
Dr. Heiner Roemer
Dr. Christian Vaupel
Bahnhofstr. 1
52428 Jülich
Tel. 024 61 / 93 89 0 
E-Mail: info@notare-juelich.de
Homepage: www.notare-juelich.de

Wassenberg:
Frau Dr. Ulrike Gisbertz 
Küstersgäßchen 9
41849 Wassenberg
Tel. 02432/95910-0
E-Mail: info@notarin-gisbertz.de
Homepage: www.notarin-gisbertz.de 

Wegberg:
J. Christian Freuen 
Bahnhofstr. 36
41844 Wegberg
Tel: 02434 / 9801-0
E-Mail: info@notar-wegberg.de

Eine Auswahl verschiedener Rechtsanwälte finden Sie unter: www.gelbeseiten.de



Die Errichtung eines privaten Testaments ohne Mitwirkung eines Notars kostet nichts.

Es sollte allerdings bedacht werden, dass die Errichtung eines notariellen Testaments
den  Erben  den  Vorteil  verschaffen  kann,  dass  sie  keinen  -  gebührenpflichtigen  -
Erbschein  zur  Vorlage  bei  Kreditinstituten  oder  beim  Grundbuchamt  mehr  zu
beantragen brauchen. Außerdem kann man sich aufgrund der fachlichen Beratung
durch den Notar sicher sein, dass das Testament formal hieb- und stichfest errichtet
worden ist. Notare berechnen, unabhängig vom tatsächlichen Beratungsaufwand für
die  Errichtung  eines  Testaments  eine  Gebühr,  wie  in  der  nachstehenden  Tabelle
beispielhaft aufgeführt ist. 
Der Wert des Testaments errechnet sich aus dem Wert des Vermögens abzüglich der
Verbindlichkeiten.  Die  Gebühr verdoppelt  sich bei  gemeinschaftlichen Testamenten
und Erbverträgen.
Die Kosten errechnen Sie aus der Gebührentabelle sowie den Gebühren für eventuell
notwendige Schreibauslagen (je 0,50 Euro für die ersten 50 Seiten, für je de weitere
Seite 0,15 Euro)  sowie sonstige Auslagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer  und
liegen zwischen 50,00€ und 2.000,00€.

Gebührentabelle der Kostenordnung
Bei einem Wert des Nachlasses bis einschl. EUR

beträgt eine volle Gebühr

Bei  einem Wert des Nachlasses bis einschl.
EUR

Beträgt eine volle Gebühr EUR

5.000 45

20.000 107

50.000 165

100.000 273

200.000 435

500.000 935

1.000.000 1735

Die Kosten für eine Patientenverfügung liegen bei 26,00€ plus Schreibgebühr. 
Für eine Vorsorgevollmacht fallen Kosten zwischen 50,00€ und 403,50 € an.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen Notar Ihres Vertrauens.

Eine Auswahl verschiedener Rechtsanwälte finden Sie unter: www.gelbeseiten.de


